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Herzlich willkommen 
im Freizeitheim Untertiefengrün

Die idyllische Lage lädt auch zu Ruhe und Entspannung ein.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und
gesegneten Aufenthalt!

In dieser Mappe finden Sie alles Wichtige
 rund um das Freizeitheim.

Adresse: 
Mühlberg 2, 95180 Berg

Telefon: 09293 / 484

Ansprechpartner: 
Frau May, Tel. 0160 / 8170940

Herr Pezold, Tel. 0173/ 350 87 04
Frau Schnabel, Tel. 09281 / 8309-213

WLAN:
offenes Gäste-WLAN

WLAN kann auf Wunsch auch verschlüsselt werden
Ausgabe eines Handys für die Brandmeldeanlage

Träger:
Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof

Maxplatz 1, 95028 Hof



Wichtige Rufnummern

Ärzte und Notfallnummern:
Ärztlicher Rettungsdienst / Feuerwehr, Tel. 112

Polizei /Notruf, Tel. 110
Hochfranken Klinik Naila,  Tel. 09282 / 60-0

Arztpraxis Dr. Häußinger in Berg, Tel. 09293 / 9339993
Zahnsrztpraxis Dr. Goller in Berg, Tel. 09293 / 7099

Catering/Bäckerei:
Diakonie Martinsberg in Naila, Tel. 09282 / 932-5005

Ronny Geißer in Hirschberg, Tel. 0160 / 2841612
Bäckerei Schultz in Töpen, Tel. 09295 /363

Busverbindungen:
Die Haltestelle des Hofer Landbuses ist direkt vor dem Haus. 
Dieser kann per App (Appstores von Apple und Google) oder 

unter Tel.Nr. 0800 770 3300 gebucht werden.
Eine Fahrt kostet 3 €. 

Deutschlandticket und VGN-Verbundticket gelten 
auch für Fahrten mit dem Hofer LandBus. 

Für Kinder bis 6 Jahren ist die Fahrt kostenlos.
 Fahrgäste mit Behindertenausweis und Wertmarke G

 können den Hofer LandBus ebenfalls kostenlos nutzen.
Gebucht werden kann der Bus zwischen 6 und 23 Uhr.

Katholische Kapelle Untertiefengrün:
Herr Resch, Tel. 09293 / 234 oder 0171 / 7826997



Die AGBs zum Nachlesen
1. Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Buchungen und Reser-vierungen von Gruppen
und regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns. Sie erkennen diese mit dem
Buchungsvertrag an.
Entgegenstehende oder der von unseren Bedingungen abweichende Regelungen des Geschäfts-
partners wird hiermit widersprochen, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt.
Die folgenden Regelungen treffen auf Gruppenbuchungen zu. 
2. Buchungsverfahren
2.1. Buchungsanfragen können schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder per Fax gestellt werden.
Bei freier Kapazität erhalten Sie von uns eine für beide Seiten verbindliche Reservierungs-
bestätigung. Die Reservierung mit einer schriftlichen Zusage bzw. dem Abschluss eines
Belegungsvertrages ist für beide Seiten verbindlich.
2.2. Es wird ein schriftlicher Buchungsvertrag abgeschlossen. Wenn dieser vollständig aus-
gefüllt und fristgerecht eingeht, sprechen wir von verbindlichen Buchungszahlen und Leistungen.
Die Hausordnung, Preisliste, und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden zusammen mit
dem Vertrag zugesandt und sind auf unserer Homepage www.gkvhof.de einsehbar.

3. Preise
3.1. Grundlage der Preise ist die aktuelle Preisliste für den Zeitraum des gebuchten Termins. Die
Einstufung in eine Preiskategorie erfolgt je nach Veranstaltung und Nachweisen aufgrund der
verbindlich angegebenen Buchungskategorie. Die aktuell geltenden steuerrechtlichen
Regelungen bilden hierfür die Basis.
3.2. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als
4 Monaten die Preise entsprechend der eingetretenen Kostenänderung zu erhöhen oder
abzusenken. Beträgt eine Erhöhung mehr als 10% des vereinbarten Preises, steht dem
Vertragspartner ein außerordentliches Rücktrittsrecht zu.
3.3. Im Anschluss an Ihren Aufenthalt erhalten Sie, unter Berücksichtigung des am Abreisetages
angefertigten Abnahmeprotokolls, von uns eine Rechnung. Bitte überweisen Sie den
Rechnungsbetrag mit Rechnungsnummer und Buchungsnummer binnen 14 Tagen auf das
angegebene Konto.

4. Leistungen
4.1. Gegenstand des Buchungsvertrages mit der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof ist die
Überlassung von Zimmern zur Beherbergung, Seminarräumen, der Mehrzweckhalle und die
Nutzung des Außengeländes. Eine gesonderte Buchung der Mehrzweckhalle ist möglich, ebenso
die Buchung des Geländes als Zeltplatz (dies dann zwingend mit der Mehrzweckhalle). Der
Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus den Bestimmungen des abgeschlossenen
Vertrages. Die Buchung von nur einer Etage (1. Etage) im Haupthaus ist möglich.
4.2. Der Veranstalter ist verpflichtet zur Information von meldepflichtigen Krankheiten und zum
Vorhalten einer Teilnehmerliste für Behörden im Notfall.



4.3.  An- und Abreise gelten als ein Tag. Die Gästezimmer stehen unseren Gästen in der Regel
ab 16.00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag müssen die Zimmer bis 09.30 Uhr und die
Aufenthaltsräume mit Küche bis 12.00 Uhr geräumt werden. Vor Anreise (ca. eine Woche
vorher) werden Sie durch uns kontaktiert, um alle Aufenthaltsmodalitäten abzuklären.

5. Stornierung
5.1. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.
5.2. Im Falle von Stornierungen werden bei bis zu
    6 Monate vor Buchungstermin 5 % des Preises
    4 Monate vor Buchungstermin 25 % des Preises
    3 Monate vor Buchungstermin 50 % des Preises
    30 Tage vor Buchungstermin 75 % des Preises 
    10 Tage vor Buchungstermin 90 % des Preises
    9 Tage bis zum Tag der Anreise 100 % des Preises
der gebuchten Leistung nach Buchungsvertrag für alle ursprünglich gebuchten Teilnehmenden
in Rechnung gestellt. Die Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof empfiehlt bei größeren
Veranstaltungen den Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung.
5.3. Stornierungskosten werden nur geltend gemacht, soweit die Leistungen aus dem
Buchungsvertrag nicht anderweitig noch belegt werden können. In diesem Fall fällt lediglich die
Verwaltungsgebühr von 50 € an.
5.4. Wenn für die stornierte Veranstaltung binnen 3 Monaten von dem Veranstalter ein
Ersatztermin für die gleiche Veranstaltung gebucht und angetreten wird, entfallen die
Stornierungskosten.6. Kündigung

6. Kündigung
6.1. Die Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof behält sich Kündigungen vom Vertrag
gegenüber dem Vertragspartner vor, wenn:
6.1.1. Eine Tatsache dazu führt, dass das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund aufgelöst
werden muss. Ein wichtiger Grund liegt z.B. dann vor, wenn eine Veranstaltung unter Verdacht
unseriöser Inhalte, kirchenfeindlicher, extremistischer, gewaltverherrlichender Inhalte steht
oder ein Hinweis auf Kindeswohlgefährdung besteht. Ein Anspruch auf Schadenersatz
aufgrund einer solchen Kündigung ist ausgeschlossen.
6.1.2. Die Erbringung der Leistung durch höhere Gewalt unmöglich geworden ist. Ein Anspruch
auf Schadenersatz aufgrund einer solchen Kündigung ist ausgeschlossen.

7. Schadensfall
7.1. Aufgetretene Schäden sind sofort beim Personal zu melden.
7.2. Bei mutwilliger Beschädigung und Verunreinigung des Hauses und der Außenanlagen
behalten wir uns vor, den entstandenen Aufwand zur Behebung des Schadens in Rechnung zu
stellen. Gäste, die aus eigenem Verschulden Schäden an Gebäude und Inventar verursachen,
werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz herangezogen. Eltern
haften für Ihre Kinder.
 7.3. Die Verantwortlichen der Gruppen werden aufgefordert, die zugeteilten Räumlichkeiten
auf mögliche Vorschäden zu prüfen und diese vor Bezug an das Personal zu melden. Ansonsten
müssen wir davon ausgehen, dass die bei Abreise festgestellten Schäden durch ihre Gruppe
verursacht wurde.



 
7.4. Jedem Gast werden allgemeine Informationen zum Haus zur Verfügung gestellt. Für
Schäden, die auf Grund von Unwissenheit der Teilnehmenden entstehen, übernimmt die Evang.-
Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof keine Haftung.

8. Haftung
8.1. Bei Verlust, Diebstahl, oder Beschädigung von mit- oder eingebrachten Sachen und
Wertsachen haftet die Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof nur bei grob fahrlässigem
oder vorsätzlichem Verhalten ihrer Mitarbeiter.
8.2. Die Schadensersatzpflicht der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof ist gleich aus
welchem Rechtsgrund, auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, auch unserer Vertreter und
Erfüllungsgehilfen, beschränkt. Im Falle einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir für jeden
Grad des Verschuldens. 
Des Weiteren haften wir nicht für Schäden, die Gäste sich gegenseitig zufügen. Die Haftung
wegen schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon
unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bei
arglistiger Täuschung.
8.3. Zurückgelassene Gegenstände werden nach Wunsch auf Kosten und Risiko des
Eigentümers nachgesandt. Ansonsten werden die Gegenstände 3 Monate aufbewahrt. Im
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

9. Datenschutz
Es werden nur die persönlichen Daten erhoben und gespeichert, die für den Aufenthalt und die
Betreuung im Evang. Freizeitheim Untertiefengrün erforderlich sind. Diese Daten unterliegen
dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Sobald die Daten nicht mehr
benötigt werden, werden diese wieder vernichtet/gelöscht.

10. Parkordnung
Im Bereich des Evang. Freizeitheims Untertiefengrün gilt die Straßenverkehrsordnung. Das
Parken erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden an Kraftfahrzeugen (einschließlich Inhalt) und
Fahrrädern, die sich auf dem Gelände des Evang. Freizeitheims Untertiefengrün befinden, wird
nicht gehaftet, sofern der Schaden nicht durch Mitarbeitende oder Erfüllungsgehilfen der
Einrichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.
Eine E-Ladesäule befindet sich nicht auf dem Gelände. Dazu müsste eine Tankstelle in der Nähe
aufgesucht werden.

11. Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen sind im Vorfeld mit
der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof abzustimmen und müssen im Belegungsvertrag
festgehalten werden. Zu beachten ist, dass nur bestimmte Zimmer/Räume für Hundebesitzer
infrage kommen, die durch die Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde zugewiesen werden. 
Schäden, die durch das Tier entstehen, müssen vom Halter übernommen werden. „Gassi
gehen“ muss außerhalb des Grundstücks erfolgen. Kotbeutel sind zu verwenden. Name und
Adresse des Tierhalters werden im Belegungsvertrag hinterlegt. Pro Tier wird eine Gebühr pro
Nacht erhoben, die der Preisliste zu entnehmen ist.



12. Behördliche Erlaubnisse
Der Gast hat sich erforderliche behördliche Erlaubnisse für seine Veranstaltung rechtzeitig und
auf eigene Kosten zu beschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Auflagen
und sonstiger Vorschriften. An Dritte zu entrichtende Abgaben, z.B. GEMA-Gebühren, hat er
unmittelbar selbst zu entrichten.

13. Belästigendes oder gefährdendes Verhalten, Rauchen, Alkohol, Brandschutz und
Rettungstreppe
13.1. Die Gäste sind verpflichtet, die im Freizeitheim geltende Hausordnung einzuhalten.
Schwere und unzumutbare Verstöße gegen diese Regeln berechtigen die Hausleitung zur
Erteilung eines Hausverbotes gegen einzelne Teilnehmende, mehrere Teilnehmende oder ganze
Gruppen.
13.2. Bei einer gleichzeitigen Belegung von Haus, Mehrzweckhalle oder Zeltlager wird um
Rücksichtnahme auf die jeweilige andere Gruppe gebeten. Dies betrifft auch das auf dem
Gelände stehende Familien- und Gruppenhaus „Dom-Helder-Camara-Haus“ der Kath.
Kirchenstiftung Bernhard Lichtenberg.
13.3. Rauchen ist im Haus, in der Mehrzweckhalle und auch im freien Gelände nicht erlaubt. Am
Eingang des Hauses befindet sich ein ausgewiesener Raucherplatz. Bei Verstoß wird eine
Reinigungspauschale in Rechnung gestellt.
13.4. Aufgrund vieler Kinder in unserem Haus bitten wir um einen achtsamen Umgang mit
Alkohol. 
13.5. Kerzen und/oder offenes Feuer sowie Wunderkerzen sind in den Zimmern aus Gründen
des Brandschutzes verboten. Bei Feiern, Gottesdiensten, etc. ist das Verwenden von standfesten
Kerzen im Speisesaal, im Kaminzimmer und in den Gruppen-/Seminarräumen gestattet.
13.6. Das Haus ist mit Rauch- und Brandmeldern ausgestattet. Die Rettungswege sind
gekennzeichnet. Das Begehen der Rettungstreppe ist nur im Notfall erlaubt. Eine weitere
„Nutzung“ erfolgt auf eigene Gefahr.

14. Gruppen mit minderjährigen Teilnehmenden
Die verantwortlichen Begleitpersonen sind für die Aufsicht der minderjährigen Teilnehmenden
ihrer jeweiligen Gruppe verantwortlich. Dies gilt auch für gebuchte Gruppenseminare.
Die Reglungen des Jugendschutzgesetzes sind zwingend zu beachten.

15. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Hof.

16. Salvatorische Klausel
Ist oder wird eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung unwirksam oder
anfechtbar, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien werden an Stelle
der unwirksamen Bestimmung eine solche setzen, die wirksam ist und dem am nächsten
kommt, was die Parteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die
Unwirksamkeit gekannt hätten.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtes.



Hausordnung

1. Im Haus und in der Mehrzweckhalle sind Hausschuhe erforderlich.
2.Die Betten sind mit dreiteiliger Bettwäsche zu überziehen. Bitte keine 

      Schlafsäcke verwenden.
3.Auf schonende Behandlung des Inventars und des Hauses ist zu achten; die

Behebung von Beschädigungen wird in Rechnung gestellt. Das gleiche gilt bei
mutwilliger Verunreinigung des Außengeländes.

4.Unser Freizeitheim ist ein „Nichtraucherhaus“. Das Rauchen ist im gesamten
Haus, in der Mehrzweckhalle und auch im freien Gelände untersagt. Am 

     Eingang des Hauses befindet sich ein ausgewiesener Raucherplatz.
5.Das Begehen der Rettungstreppe ist nur im Notfall erlaubt. Eine weitere

„Nutzung“ erfolgt auf eigene Gefahr.
6.In der Mehrzweckhalle sind Ballspiele untersagt.
7.Küche, Küchengeräte und Geschirr bitten wir ordentlich zu behandeln und in

sauberem Zustand zu halten. Geschirrtücher sind bitte mitzubringen. Die Küche
muss in einwandfreiem Zustand übergeben werden; der Boden ist nass zu
wischen, incl. der roten Treppe davor. Ansonsten werden Reinigungsgebühren
berechnet.

8.Umweltgerechte Handhabung von Energie- und Wasserverbrauch. 
9.Am Abreisetag sind das Haus und die Mehrzweckhalle besenrein zu übergeben.

Der angefallene Müll (auch Papier) ist aus den Zimmern, den Aufenthalts-
      räumen und der Mehrweckhalle zu entfernen, nach den Vorgaben zu trennen 
      und zu entsorgen. Kartons bitte vor der Entsorgung zerkleinern.
10.Mitgebrachte Getränkedosen oder -flaschen sind ebenfalls aus den Zimmern zu

entfernen und selbst zu entsorgen.
11.Die sanitären Anlagen (Duschen und Toiletten) sind sauber zu verlassen.

12.Die Zimmer sind bis 9.30 Uhr, die Aufenthaltsräume mit Küche bis 12.00 Uhr zu
räumen.

13.Die Außenanlage ist von Unrat freizuhalten bzw. ist dieser zu entfernen.

Wichtig: Bitte planen Sie am Abreisetag 
genügend Zeit für die Abnahme des Hauses ein!



Zimmereinteilung des Hauses
Kellergeschoß:
1 Gruppenraum
1 Tischtennisraum
Erdgeschoß:
Küche, Speisesaal
Kaminzimmer, WC
Obergeschoß:
1 Einbettzimmer (+ 1 Notbett, Verbind.-Dusche) Zi. 12
1 Dreibettzimmer (o. Dusche) Zi. 16
1 Dreibettzimmer (+ 1 Notbett, Verbind.-Dusche) Zi. 11
1 Dreibettzimmer (+ 1 Notbett, Verbind.-Dusche) Zi. 15
1 Vierbettzimmer (+ Verbind.-Dusche) Zi. 14
1 Vierbettzimmer (+ Dusche) Zi. 13
2 Duschen (separat)
2 WC
Dachgeschoß:
1 Einbettzimmer (Durchgangszi. zur Fluchttreppe) Zi. 21
1 Zweibettzimmer (+ 2 Notbetten) Zi. 22
1 Dreibettzimmer (+ 1 Notbett) Zi. 24
1 Dreibettzimmer (inkl. 1 Stockbett) Zi. 25
1 Vierbettzimmer (inkl. 1 Stockbett) Zi. 23
1 Dusche (separat)
2 WC
Mehrzweckhalle:
Großer Gruppenraum
Schlafmöglichkeiten mit 10 Feldbetten vorhanden
Zeltplatz



Ausstattung der Küche
(Bedienungsanleitungen werden ausgehändigt)

Gasherd
Kipppfanne

Konvektomat für 7 Bleche
Spülmaschine

Kaffeemaschine ink. Filtertüten
Kühlschrank

Brotschneidemaschine
Geschirr, Töpfe und Pfannen

Gefrierschrank und Kühlschrank im Keller

Waschmöglichkeiten im Keller (auf Anfrage)
Waschmaschine
Wäscheständer

Bügelbrett
Bügeleisen

Mülltrennung
Bitte den Müll trennen.

 In der Küche stehen ausreichend Behälter dazu zur Verfügung.
Mülltonnen stehen an der linken Hausseite.

Mitbringliste
Bettwäsche, Handtücher, Hausschuhe, 
Toilettenpapier, Spülmittel, Putzmittel

(Ausleihen vor Ort ist möglich!)

Endreinigung
Die Zimmer sind besenrein zu verlassen. 

Der Müll aus den Zimmern ist zu entsorgen.
Die sanitären Anlagen sind sauber zu verlassen.

Die Oberflächen in der Küche sowie der Boden sind nass zu säubern.
Die rote Treppe vor der Küche ist ebenfalls zu wischen.



Sportliche Aktivitäten und Ausstattung

Die 2,6 ha große Parkanlage 
mit Rasenfläche für Ballspiele 
(Fußballtore vorhanden), 
Allwetter-Sportplatz (u.a. 
für Volley- und Basketball), 
Spielplatz, Lagerfeuerstelle 
und Grillplatz lädt zu 
Outdooraktivitäten ein. 
Im Haus befinden sich 
ein Tischtennisraum, 
ein Fernsehgerät 
im Kaminzimmer, 
ein Klavier, Gesang- und
Liederbücher sowie zahlreiche Gesellschaftsspiele. 
Ein Beamer kann auf Wunsch gegen eine Gebühr
ausgeliehen werden. 
Ausreichend Parkplätze sind vorhanden.



Freizeitgestaltung im Umkreis

Rundherum bieten sich einige wunderschöne Ausflugsziele für
Aktivitäten an: Ein Besuch des Deutsch-Deutschen Museums in
Mödlareuth, Kanufahrten auf der Saale, Lama-Trekking in
Döbrastöcken oder Klettern und Minigolfen am Untreusee,
Hallen- und Freibad in Hof, Waldexkursionen im Frankenwald
oder Wandern am Grünen Band sind nur ein kleiner Ausschnitt
an Möglichkeiten. Auch führt der Saaleradweg direkt am Haus
vorbei.

Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth
https://www.moedlareuth.de/
Tel. 09295 / 91501-0
Öffnungszeiten
MONTAG: 09.00 bis 16.00 Uhr
DIENSTAG BIS SONNTAG
    1. März bis 31. Oktober: 09.00 bis 18.00 Uhr
    1. November bis 28. Februar: 09.00 bis 17.00 Uhr

Kanufahrten auf der Saale, Hirschberg
https://www.tourenportal-thueringer-
wald.de/de/tour/kanu/saale-wasserwandern-von-
hirschberg-bis-harra-etappe-1/20226103/

Lama-Trekking in Döbrastöcken
https://www.mitimino-lamas.de/
Tel. 09289/ 964784

Adventuregolf Untreusee Hof
https://adventuregolf-hof.de/
Tel. 09281 / 160 00 01
Öffnungszeiten
MONTAG BIS SONNTAG: 10.00 bis 20.00 Uhr

https://www.moedlareuth.de/
https://www.moedlareuth.de/
https://www.moedlareuth.de/


Freizeitgestaltung im Umkreis

Schwimmbäder und Seen im Umkreis

Freibad in Hirschberg
Am Mühlhölzchen 4, 07927 Hirschberg

Auensee in Joditz

Badeteich in Töpen

Untreusee in Hof

Hallenbad HofBad in Hof
Oberer Anger 4, 95028 Hof
Tel. 09281 / 812440
Öffnungszeiten
MONTAG BIS DONNERSTAG UND SONNTAG: 
10.00 BIS 21.00 UHR
FREITAG  UND SAMSTAG: 
10.00 bis 22.00 Uhr

Freibad in Hof
Ascher Straße, 95028 Hof
Tel. 09281 / 812450

https://www.moedlareuth.de/


Geschichte des Freizeitheims
Im Jahr 1929/1930 erbauten die Inhaber der Lederfabrik
Hirschberg, Familie Knoch, die herrschaftliche Villa in
Untertiefengrün - direkt auf der Höhe gegenüber Hirschberg
und der ehemals bedeutendsten Lederfabrik Europas.

Nachdem das Haus zwei Jahre leer stand, erwarb der
Landeskirchenrat München im Jahr 1969 die Knoch‘sche Villa
mit dem 2,6 ha großem Park für 250.000 DM mit dem Ziel
mehr Raum für Jugend- und Gemeindearbeit zu schaffen.
Nach kurzer Umbauzeit wurde das Freizeitheim im Mai 1970
eröffnet und von der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Hof
an den CVJM übergeben, der das Haus zwanzig Jahre lang als
Jugendfreizeit- und Begegnungsstätte nutzte.

Es folgten weitere Renovierungsarbeiten in den Jahren 1990
und 2016/17. 1990 übernahm die Gesamtkirchengemeinde Hof
die Verwaltung des Hauses. 
Bis Corona 2020-2021 für Stillstand sorgte, wurde auch
Vollverpflegung angeboten. Seitdem ist es ein reines
Selbstverpflegerhaus mit einer modern ausgestatteten Küche 
Gerne kann auch ein Caterer vermittelt werden.
Im Jahr 2022 wurde das Freizeitheim für ein halbes Jahr als
Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge genutzt.

Durch die Alleinlage, eingebettet 
in die Natur, ist das Haus bei allen 
Gruppen, egal ob Kinder, 
Jugendliche, Familien oder 
Erwachsene, sehr beliebt. 
Sehr gerne wird es auch für
Familienfeiern oder Firmenevents 
gebucht.


